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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dirk Fischer (Hamburg),
Eduard Oswald, Georg Brunnhuber, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 15/235 –

Stilllegung von regionalen Schienenstrecken

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r
Zielsetzung der von der CDU/CSU-geführten Bundesregierung Anfang der
90er Jahre auf den Weg gebrachten Bahnreform war es, gerade im ländlichen
Raum attraktive Schienenverkehrsverbindungen vorzuhalten. Dazu weist der
Bund den Ländern jährlich Finanzmittel von derzeit mehr als 6,5 Mrd. Euro
zu.

Trotzdem wurden seit 1999 zahlreiche regionale Schienenstrecken nach § 11
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) stillgelegt.

1. Für welche Strecken der Eisenbahnen des Bundes mit jeweils wie vielen
km wurden in den Jahren 1999 bis 2002 Verfahren nach § 11 AEG einge-
leitet (Angaben jeweils auf die Jahre bezogen)?

2. Für welche dieser Strecken wurde das Verfahren abgeschlossen und mit
welchem jeweiligen Ergebnis?

3. Welche dieser Strecken befinden sich noch im Verfahren und wie ist hier
jeweils der aktuelle Stand?

Mit § 11 Allgemeines Eisenbahngesetz sind Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men erstmals verpflichtet, diejenigen Strecken, die sie nicht wirtschaftlich be-
treiben können, vor Beantragung einer Stilllegung potenziellen Interessenten
zur Weiterführung des Betriebes anzubieten. Dies hat bislang bei 66 Strecken-
abschnitten der Deutschen Bahn AG (DB AG) von ca. 1 300 km Gesamtlänge
zu einer Betriebsübernahme durch Dritte geführt.
In anderen Fällen ist eine Einstellung des Betriebes der Infrastruktur nicht zu
vermeiden gewesen. So wurden bereits in den Jahren 1994 bis 1998 (ein-
schließlich) nach Angaben der DB AG insgesamt 246 Streckenabschnitte mit
einer Gesamtlänge von ca. 2 770 km stillgelegt. Hinsichtlich der Einzelheiten
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wird auf die Antworten der Bundesregierung zu verschiedenen Kleinen Anfra-
gen in den Bundestagsdrucksachen 13/2569, 13/5369, 13/8809 sowie 14/242
verwiesen.
Für den Zeitraum seit dem 1. Januar 1999 liegen dem Eisenbahn-Bundesamt
(EBA) zu insgesamt 121 Streckenabschnitten mit 1 413 km Gesamtlänge
Anträge auf Genehmigung der Einstellung des Betriebes der Infrastruktur vor.
Zu dem Verfahrensstand im Einzelnen wird auf die als Anhang beigefügte
tabellarische Aufstellung verwiesen. Bei den drei noch laufenden Verfahren ist
die Prüfung durch das EBA, die im Benehmen mit dem jeweiligen Bundesland
erfolgt, noch nicht abgeschlossen.

4. Wie vereinbart die Bundesregierung den Abbau von Leistungen insbeson-
dere in ländlichen Regionen, der mit diesen Stilllegungsverfahren verbun-
den ist, mit der Verpflichtung aus dem Grundgesetz, die Einheitlichkeit der
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet zu wahren und dem Wohl der Allge-
meinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, Rechnung zu tragen?

Durch die Bahnreform ist seit 1. Januar 1996 die Aufgaben- und Finanzverant-
wortung für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) der Eisenbahnen des
Bundes auf die Länder übergegangen. Diese erhalten zur Erfüllung dieser Auf-
gabe seit dem 1. Januar 1996 Mittel aus dem Mineralölsteueraufkommen des
Bundes nach Maßgabe des Regionalisierungsgesetzes (RegG) vom 27. Dezem-
ber 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), geändert durch das Erste Gesetz zur Ände-
rung des RegG vom 26. Juni 2002 (BGBl. I S. 2264). Das RegG sieht keine
Zweckbindung der Mittel für den ländlichen Raum vor.
Der Betrag beläuft sich in 2002 auf 6,75 Mrd. Euro und steigt jährlich um
1,5 %. Hiermit haben die Aufgabenträger des SPNV auch die Möglichkeit,
durch Bestellung entsprechender Verkehrsleistungen den Bestand von Eisen-
bahnstrecken zu sichern. In diesem Rahmen wurden seither einige Strecken für
den SPNV reaktiviert, auf anderen Strecken jedoch die Verkehrsleistungen im
SPNV abbestellt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Aufgabenträ-
ger auf Grund ihrer Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten diejenige Form des
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wählen, die den Verkehrsbedürf-
nissen am Besten entspricht.
Sofern auf einer Strecke ohne SPNV der vorhandene Güterverkehr weder der
DB AG noch Dritten eine wirtschaftliche Grundlage für den Betrieb einer
Eisenbahninfrastruktur bietet, rechtfertigt das Verkehrsbedürfnis offensichtlich
nicht den aufwändigen Betrieb einer Eisenbahnstrecke. Hier bietet der Kombi-
nierte Ladungsverkehr eine marktgerechte Kooperation, bei der jeder Verkehrs-
träger seine spezifischen Vorteile zur Geltung bringen kann.
Im Übrigen nimmt der Bund die in Artikel 87e Abs. 4 Grundgesetz festgelegten
Aufgaben nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes durch
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur wahr. Im Zeitraum von 1994 bis
2001 wurden hierfür Bundesmittel in Höhe von rd. 29,6 Mrd. Euro (57,9 Mrd.
DM) bereitgestellt, hiervon etwa die Hälfte für Maßnahmen in den neuen Bun-
desländern. Hinzu kommen Investitionen aus Eigenbeiträgen der DB AG in
Höhe von rd. 5,3 Mrd. Euro (10,4 Mrd. DM). In den Jahren 2002 und – vorbe-
haltlich der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers – 2003 stellt der Bund
Bundesmittel im Volumen von 9,1 Mrd. Euro für Schienenwegeinvestitionen
zur Verfügung. Auch in den Folgejahren stehen nach Maßgabe der Finanz-
planung für diesen Zweck voraussichtlich Mittel von mehr als 4 Mrd. Euro pro
Jahr zur Verfügung. Damit konnten und können in erheblichem Maße Neu- und
Ausbauvorhaben realisiert und das bestehende Netz erneuert und modernisiert
werden.
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5. Wie beurteilt die Bundesregierung die Auswirkungen dieser Stilllegungen
auf die Attraktivität Deutschlands als Tourismusstandort, für den nicht nur
die Erreichbarkeit touristischer Regionen mit der Bahn, sondern auch die
entsprechende Bewegungsfreiheit der Gäste am Ort (z. B. für Wanderer
und Radfahrer) wichtig ist?

Die Bewegungsfreiheit der Gäste in den Urlaubsgebieten setzt insbesondere ein
abgestimmtes Angebot im ÖPNV voraus. Im Übrigen wird auf die Antwort zu
Frage 4 verwiesen.

6. Wird sich die Bundesregierung für den zügigen Wiederaufbau von Klein-
bahnen und Nahverkehrsverbindungen einsetzen, die nach dem Hochwas-
ser im August dieses Jahres nicht wieder in Betrieb genommen wurden
bzw. von der Stilllegung bedroht sind, und wenn ja, für welche?

Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 der Kleinen Anfrage betreffend
„Hochwasserschutz – Erfahrungen und Konsequenzen aus der Flutkatastrophe
im Sommer 2002“ (Bundestagsdrucksache 15/274) wird verwiesen.
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Anhang
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